
515 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIß. GP 

Bericht 

des Ausschusses für wirtschaftliche Integration 

.über die Regierungsvorlage (486 der Bei- i Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu­
lagen): Abkommen zwischen der Republik strie Dr. S t a r i ba ehe r und der Bundesmini­
österreich einerseits und den Mitgliedstaaten ster für Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle Dr. W e i h s das Wort. 
und Stahl und der Europäischen Gemeinschaft 

für Kohle und Stahl andererseits 
Nach Beendigung der Debatte wurde die Sit­

zung einvernehmlich vom Ausschußobmann 
unterbrochen und am 24. Oktober 1972 wieder 
aufgenommen. 

Das Abkommen zwischen österreich einerseits 
und den Mitgliedstaaten der Europäischen Ge­
meinschaft für Kohle und Stahl und der Euro­
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl· an- Be~ der Abstimmung wurde einstimmig be-
dererseits wurde am 22. Juli 1972 in Brüssel· schlossen, dem Nationalrat die Genehmigung des 

ch 
vorliegenden Abkommens zu empfehlen. 

unterzei net. Dieses Vertragswerk geht auf 
langwierige Bemühungen österreichs zurück, Nach Ansicht des Ausschusses für wirtschaftliche 
seine wirtschaftlichen Beziehungen zur Europäi- Integration ist es nicht erforderlich, beim vor­
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vertrag- liegenden Abkommen vom Grundsatz der g~ne­
lich zu regeln. rellen Transformation von Staatsverträgen durch 

Hinsichtlich der Entstehungsgeschichte des vor- einen Beschluß gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG ab­
liegenden I Abkommens sowie der allgemeinen zugehen, da das Abkommen überwiegend zur 
rechtlichen überlegungen wird auf die ausführ- unmittelbaren Vollziehung geeignet ist. Durch­
lichen Erläuterungen verwiesen. führungsgesetze erscheinen nur zu einzelnen Be-

Das Abkommen ist in einer Reihe von Punkten stimmungen notwendig, um das Verhalten der 
gesetzändernd bzw. gesetzesergänzend und be- österreichischen Organe im Rahmen des durch 
darf daher der Genehmigung des Nationalrates den Vertrag eingeräumten völkerrechtlichen Spiel­
gemäß Art. 50 B-VG. Darüber hinaus liegen fol- ra~l1~es dem Art. 18 B-VG' entsprechend zu deter-
gende verfassungs ändernde Bestimmungen vor: mInleren. 

Artikel 8, Artikel 24 Absatz 3 lit. a, 3. Unter- Der Ausschuß für wirtschaftliche Integration 
absatz; Artikel 24 Absatz 3 lit. c, 1. Satz; Ar- stellt somit den An t rag, der Nati~)flalrat 
tikel 26 Absatz 1, 3. Satz. wolle dem Abkommen zwischen der Republik 

Das gegenständliche Abkommen wurde dem österreich einerseits und den Mitgliedstaaten der 
Nationalrat von der Bundesregierung am 17. Ok- Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
tob er 1972 zugeleitet und dem Ausschuß für und der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
wirtschaftliche Integration vom Nationalrat in und Stahl andererseits - dessen Artikel 8, Ar­
seiner 46. Sitzung am 18. Oktober 1972 zur Vor- tikel 24 Absatz 3 lit. a, 3. Unterabsatz; Artikel 24 . 
beratung zugewiesen. Absatz 3 lit. c, 1. Satz; Artikel 26 Absatz 1, 

Im Zuge der eingehenden Debatte in d.er Sit- 3. Satz ver f ass u n g s ä n der n d e B es t i m­
zung des Ausschusses für wirtschaftliche I~tegra- m u n gen enthalten - samt Anhang und Pro­
tion vom 20. Oktober 1972 ergriffen außer dem tokollen Nr. 1 und 2 sowie der Erklärung zur 
Berichterstatter die Abgeordneten zum National- Auslegung des im Abkommen verwendeten Be~ 
rat Dr. La n n e r, M a y r, Dr. Mus s i 1, Doktor griffs "Vertragsparteien" (486 der Beilagen) die 
Kor e n, Te sc h 1, Mit t e r e r, Dr. S t i x, verfassungsmäßige Genehmigung erteilen. 
Dkfm. Gor ton, B r a n d s t ä t t e r sowie der Wien, am 24. Oktober 1972 

Maderthaner 
Berichterstatter 

Lane 
Obmann 
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